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BERUFUNGSERKENNTNIS

Mit Bescheid vom 17.04.2003, ZI. 4-5065/29, hat die Bezirkshauptmannschaft de_
•

vertreten durch die Vorstände un gemäß §~
un s. 5 LV.m. §§ 6 iit. j, 40 und 41 Abs. 4 Tiroler Naturschutzgesetz 1997, LGBI. Nr. 33/1997, zuletzt

geändert durch LGBI. Nr. 89/2002, die naturschutzrechtliche Bewilligung zur Durchführung von Personen

transporten mit max. 8 Pistengeräten an höchstens 4 Tagen pro Saison, jeweils zwischen dem 01.04. und

der Einstellung des Saisonbetriebes, spätestens jedoch 04.05., in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr,

unter Vorschreibung von Auflagen befristet bis zum 31.05.2007 erteilt.

Gegen diesen Bescheid hat der Landesumweitanwalt fristgerecht Berufung erhoben und beantragt, die

naturschutzrechtliche Bewilligung zu versagen; hilfsweise wird beantragt, den angefochtenen Bescheid zu

beheben und die Angeiegenheit zur neuerlichen Verhandlung an die Naturschutzbehörde I. instanz zu

rückzuverweisen.

Spruch

Die 1iroler Landesregierung als Naturschutzbehörde 11. instanz entscheidet über die Berufung des

Landesumweltanwaltes gegen den Bescheid der BezirkshauptmannSChaft.vom 17.04.2003, ZI. 4-

5065/29, gemäß § 66 Abs. 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 19 A ), BGBI. Nr. 51/1991,

zuletzt geändert durch BGB!. I Nr. 117/2002, wie folgt:
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Der Berufung des Landesumweltanwaltes wird F 0 I g e ge 9 e ben und der Bescheid der Bezirks

hauptmannSChaft.vom 17.04.2003, ZI. 4-5065/29, dahingehend ab g e ä n d e r t, dass erwie

folgt zu lauten hat:

Die von der ,vertreten durch die beiden Vorstände un"
.....beantragte natursc utzrechtliche Bewilligung für die Durchführung von Personentransporten mit

~istengeräten an höchstens 4 Tagen pro Saison, jeweilsin der Zeit zwischen 01.04. und Ein

stellung des Saisonbetriebes, spätestens jedoch 04.05., in der Zeit von 09.00 Uhr bi8112.00 Uhr, wird ge

mäß § 61it. j LV.m. § 27 Abs. 6 TNSchG 1997 ver sag I.

RECHTSMITIELBELEHRUNG:

Gegen diesen Bescheid ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig.,
•

HINWEIS:

Sie haben jedoch das Recht, gegen diesen Bescheid innerhalb von sechs Wochen nach seiner Zustellung

Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Die

Beschwerde mussvon einem Rechtsanwalt unterschrieben sein.

Bei Einbringung der Beschwerde ist eine Gebühr von € 180,- zu entrichten.

Die Gebühr ist zu entrichten, indem sie mit Erlagschein unter Angabe des Verwendungszwecks auf ein

entsprechendes Konto des Finanzamtesfür Gebühren undVerkehrssteuern in Wien eingezahlt wird. Der

postamtlieh bestätigte Nachweis der Erlag~cheineinzahlungqst der-Beschwerde anzuscblleßen.
.I . ~ '."

BEGRÜNDUNG

1. Verfahrensablauf:

1.1 Mit Bescheid vom 01.04.1997, ZI. 4-5065/11, hat die Bezirkshauptmannschaft.._

_ ie naturschutzrechtliche Bewilligung zur Durchführung von Personentransporten mit

max. 8Pisteng~der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr vom Ausgangspunkt im

..,iSzum~efristetbis zum 31.05.2002 erteilt.

1.2 Mit Eingabe vom 24.04.2002 hat

um weitere 5 Jahre angesucht.

um die Verlängerung dieser Bewilligung

1.3 Die BezirkshauPtmannSChaft~ als Naturschutzbehörde I. Instanz hat mit Bescheid vom

25.09.2002, ZI. 4-5065/17, die naturschutzrechtliche Bewilligung zur Durchführung von Personen-

transporten auf da versagt.

Gegen diesen Besc er fristgerecht Berufung erhoben.



1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Die Berufungsbehörde hat im Rahmen ihres Verfahrens am 10.12.2002 eine mündliche Verhandlung

durchgeführt. Im Rahmen der Verhandlung hat die ihr Ansuchen modifiziert.

Wörtlich heißt es in der Verhandiungsniederschrift:

"Der Anfrag aus dem Jahr 2002 wird in der Weise modifiziert, dass die Beförderung von Schifahrern

jeweiis zwischen 1. April und Elnsfellung des Seiibahnbelriebes (das ist spätesfens 4. Mai) statt

finden soll und zwar an höchstens 4 Tagen pro Saison. Hinsichtlich der Anzahl der Pistenmaschinen

bleibt der Antrag wie bisher."

Mit Bescheid vom 13.01.2003, ZI. U-13.578/13, hat die Tiroler Landesregierung der BerUfUng.

--"=olge gegeben, den angefochtenen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft

~02, ZI. 4-5065/17, behoben und die Angelegenheit zur neuerlichen Verhand

lung und Erlassung eines neuen Bescheides an die BezirkShauptmannSchatt_zurüCkver

wiesen.

Die BezirkshauptmannSChaft_hat ein ergänzendes Ermittlungsverfahren durchgeführt. im

Rahmen dessen hat die Antragstellerin das in ihrem Auftrag erstattete Gutachten von Dipl.-lng.

, Büro für Wald- und Wildökoiogie, Regionaie Landnutzung und Umweltplanung,

vom März 2003 vorgelegt.

Weiters hat die Konsenswerberin die Stellungnahmen von _ Jä er im Jagdgebie.

seit 1974, Jagdaufseher in _seit 1981 und Jagdleiter~a eit 1992,

"Jäger in.seit~O Jahren,un~ Berufsjäger in von 1986 bis

1992, vorgelegt.

Mit dem nunmehrang~fchtenen Bescheid vom 17.04.2003, ZI. 4-5065/29, hat die Bezirkshaupt-
mannSChaft. die naturschutzrechtliche Bewilligung zur Durch-

führung von Personentransporten mit max. 8 Istengeräten an höchstens 4 Tagen pro Saison, je

weils zwischen 01.04 und der Einstellung des Saisonbetriebes, spätestens jedoch 04.05, in der Zeit

von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, unterVorschreibung von Aufiagen befristet bis 31.05.2007 erteilt.

Dagegen hat der Landesumweltanwait fristgerecht Berufung erhoben und beantragt, den angefoch

tenen Bescheid zu beheben unddie beantragte naturschutzrechtliche Bewilligung zu versagen;

hilfsweise wird beantragt, den angefochtenen Bescheid zu beheben und die Angelegenheit zur neu

erlichen Verhandlung an die Naturschutzbehörde I. Instanz zurückzuverweisen.

Gemäß § 65 AVG hat die Berufungsbehörde der Antragstellerin die Möglichkeit eingeräumt, sich zu

den Ausführungen im Rechtsmittei des Landesumweltanwaltes zu äußern. Am 28.05.2003 langte die

schriftliche Stellungnahme der Konsenswerberin bei der Rechtsmittelbehörde ein.

2. Sachverhalt:

2.1 Allgemeines:

Di beabsichtigt, während der Wintersaison beginnend ab 1. April Fahrten mit

Pistengeräten zum durchzuführen. Damit sollen Kunden Schiabfahrten über die

nordwestexponierten Hanglagen in das_ermöglicht werden. DerartigeFahrtenwurdenin

den vergangenen Jahren achtmal durc~Sie finden bei günstigen "Firnbedingungen" statt.



Die Zufahrt der Pistengeräte weist eine Länge von ca. 1,3 km auf und führt über die Abfahrt 40 bis

zur so genannten _ aufeinerHöhe von2.290 m und von dort auf einen ebenen Boden in
etwa 2.400 mSee~chdes_. Dort werden die von den Schipisten im Bereich
des_abfahrenden Schifahreraufgenommen. Die Fahrtroute verläuft von hier über ein

kleines Seitental zu einem Joch etwas unterhalb bzw. östlich des . Von hier führt die

Fahrtroute in einem runden Bogen auf den Gipfei des dem Beginn der Schiabfahr-

ten. Die Fahrtstrecke vom ebenen Boden in etwa 2.400 m Seehöhewestlich deS_biS
zu~weisteineLänge von ca. 2,1 km und einen Höhenunterschied von ca. 450 m
auf.

Die Schifahrer werden dabei an einem ca. 25 m langen Seii mit 5 bis 6 festgekiemmten Schleppiift

bügeln hinaufgezogen. Die Zufahrt der Schifahrer erfolgt über den gesamten Bereic~bis
_ Bei guten Firnverhältnissen ist mit einer Beförderung von ca. 500 Personen am Tag zu

~Pistengeräte mit je ca. 6 Fahrten und 10 -12 beförderten Personen pro Fahrt).

Die Fahrtroute liegt mit Ausnahme des unmittelbaren Gipfelanstiegs auf einem Nordhang.

Vom Ausgangspunkt aus sind 3 Abfahrtsvarianten, unter anderem Abfahrten über die nordwestexpo

nierten Hangiagen inda'- möglich.

2.2 Feststellungen aus naturkundlicher Sicht:

2.2.1 Der Auffahrtsbereich der Pistengeräte ist auf Grund der Exposition und der Schneelage jedenfalls

nichtals bevorzugter WinterJebensraum der Schneehühnereinzustufen. Andere Rauhfußhühner, wie

Birkwild und Auerwild, scheiden wegen der Höhenlage und der dadurch fehlenden Lebensraumaus

stattung aus. Einzig im unmittelbaren Gipfelbereich de.-.a erreichen die Pistengeräte

die Nähe von bevorzugten Winteraufenthaltsbereichen des Schneehuhns.

Etwas differenzierter ist der Störaspekt hinsichtlich der Abfahrten in das _zu betrachten.

Wegen der Nähe der Abfahrtsbereiche zum Hangrückenkann eineStöru~ vollständig ausge

schlossen werden. DieserAspektist bis zum Beginn der Balzzeitvon Bedeutung. Bis zu diesem

Zeitpunkt halten sich die Schneehühner wegen sonstiger Nahrungsknappheit in ihrem Winterlebens

raum auf.

Die Kuppenanlagen eignen sich nicht zur Abfahrt und liegen im gegenständlichen Fall jeweils "über"

den Abfahrtsbereichen. Seibst bei winteriichen Verhältnissen ist daher die Wahrscheinlichkeit einer

direkten Störung eher gering.

Möglich ist jedoch ein erhöhter Stress für etwa zwei Schneehühner, die sich im Nahbereich des.
_aufhalten können. Schneehühner nehmen den Menschen durchaus aus Entfernungen

~s 100 m wahr. Ihre Stressreaktion kann ein erhöhterEnergieverbrauch in Folge einer

niedrigen Herzfrequenzsein. Solangedaher nichtoben erwähnte Fluchtreaktion bewirktwird unddie

Stressstimulanz nicht innerhalb einer tatsächlichen winterlichen Notsituation stattfindet, kann auch

für das EinzeIIndividuum nicht von einer ernsthaften Gefährdung gesprochen werden. Vielmehr

deuten die Beschreibungen der örtlichen Jäger und die in der Fachliteratur erwähnte geringe Scheu

vor dem Menschen daraufhin, dass- zumindestaußerhalb der Notzeiten - nureiner geringerEin

fluss gegeben ist und die Habitate deshalb nichl verlassen werden.



Insgesamt ist eine iokale Bestandsgefährdung durch das gegenständliche Vorhaben auszu

schließen.

2.22 Die Fahrtstrecke vom Ausgangspunkt in etwa 2.400 m Seehöhe westlich des__bis zum

_sowie die nordwestexponierten Hanglagen in das _ sind frei von präparierten

~n oder sonstigen technischen Einrichtungen.

Dieses Gebiet gehört im weitesten Sinne zum Tourengebiet um die

schiedene Schitaufen führen auchzu~

Die geplanten Fahrtenmit max. 8 Pistengeräten führenauch durchdashinter~ unddamit

durch ein technisch nicht erschlossenes Gebiet. Der Betrieb der Pistengeräte i~rm- und Ge

ruchsbelästigungen verbunden, die in technisch nicht erschlossenen unddamitweitgehend unbe

rührten Bereichen als besonders störend empfunden werden. Außerdem hinterlassen diese Fahrten

im Gelände sichtbare Spuren ("Ratrac-Spruen"), die in unberührten Landschaften deutiich wahr ge

nommen werden.
Weiters wird bis zu 500 Alpinschifahren pro~öglichkeit eingeräumt, die durch Lifte oder

Seilbahnen nicht erreichbaren Hänge inde~zu befahren.

insgesamt bedeuten daher die geplanten Fahrten mit max. 8 Pistengeräten -wenn auch befristete

Beeinträchtigungen der Schulzgüter .Landschaftsblld" und .Erholunqswert".

2.3 Feststellungen zu den öffentlichen Interessen:

Das SChigebiet_ähit bereits jetzt zu den hochwertigsten und bestfrequentierten Schi

großräumen in iro sowre sterreich. Die touristischen Kenndaten (Ankünfte, Nächtigungen,

Tourismusintensität) liegen im Spilzenfeid vergieichbarer Schiregionen.

Im Tourismusjahr2002 betrug die Nächtigungszahl in der Gemeind.1,126.522. Die Ge-

meinde _liegt damit im Bundesland Tirol nach den Gemeinde und_an.

Stelle. D=meinde.verfügt Ende 2002 über 31 Liftanlagen mit einer Förderleistung von

58.703 Pers/h und über Schipistenfiächen im Ausmaß von 355,34 ha.

Ziel des Vorhabens ist, Schifahrerin schitechnisch nicht erschlossene Bereichezu befördern und

damit Abfahrten fernab von Schipisten zu ermöglichen.

3. Beweiswürdigung:

3.1 Die Ausführungen im Kapitel 2.1 beschreiben das beantragte Vorhaben. Sie stimmen mit den Aus

sagen im angefochtenen Bescheid überein und sind nicht weiter strittig.

3.2 Die Erstbehörde hat im weiteren Verfahren insbesondere zu einer möglichen Gefährdung des

Schneehuhns weitere Ermittlungen durchgeführt. Die Antragstellerin hat das in ihrem Auftrag er-

stattete Gutachten von Dipi.-Ing. Büro für Wald- und Wildökoiogie, Regionale

Landnulzung und Umweitplanung, vom März 2003 vorgelegt. Weites hat die



3.3

Konsenswerberin Stellungnahmen von imJagdgebi~tätigen Jägern der Behörde überreicht

(vgl. auch Kapitel 1.6).

Die Aussagen des genannten Gutachters sowie der drei Jäger bilden die Grundiage für die

Feststellungen im Kapitel 2.2.1. Insbesondere die drei genannten Jäger verfügen über eine jahr

zehntelange Erfahrung und haben in ihren Aussagen ausdrücklich festgehalten:

" ... Auer- und Birkhuhn sind in diesem Bereich zu keiner Jahreszeit anzutreffen, wie diesbereits im

Schreiben der JägerScha.vom August 2002 erwähnt wurde. Der Bereich der AUffahrtspur mit

PIstengeräten liegt im hinteren Teil des _in hochalpiner Lage, in einer Höhe von ca. 2.300 m bis

2.800 m, ist nordseitig und speziell im Frühjahr durch große Schneehöhen und lang anhaltende

Schneebedeckung gekennzeichnet.
Der Geländeteil istdaherfür Schneehühner eher lebensfeindlich. Diese bevorzugen speziell im

Frühjahr südseitig gelegene Hänge mitlängerer Sonneneinstrahlung und früher Ausaperung. Eine
Störung durch Pistengeräte ist nach unseren Beobachtungen daher ausgeschlossen. Es scheint

aber auch so, dass die Störung des Schneehuhns durch Schifahrer selbst nicht gravierend Ist.

Das Gebiet um die _ ist ein stark frequentiertes Tourengebiet. Es Ist somit wesent

lich mehrfrequentie~r nursporadisch durch die organisierten Firnfahrten der

befahren wird. In beiden Teilen kann auf Grund unserer Beobachtungen keine
Störung der Population des Schneehuhns beobachtet werden...."

Der Landesumweltanwalt führt zwar in seinem Rechtsmittel an, namhafte Wildbiologen würden

immer wieder auf die große Empfindlichkeit des Schneehuhns hinweisen. Diese allgemeinen Aus

führungen sind jedoch nicht geeignet, die präzisen Angaben der Jäger und des Dipl.-Ing.

~ in Zweifei zu ziehen.

Auf der Alpenvereinskarte Nr. ' sind Schiroutenzu~

~indest eine führtauchdurch das Insbesondere derBere~
_zählt zu einemvielbegangenen, miteinem dichten Tourenroutennetz ausge
statteten Hochgebirgserholungsgebiet (vgl. "Das Alpenvereins-Arbeitsgebiet um die _

.' Fachbeiträge des Österreichischen Alpenvereins, Alpine Raumordnung Nr. 23, 22f).

Weiters hat die Antragstellerln selbst in Ihren Einreichunterlagen fürdi~4 CLD-Sessel

bahn) vom 27.03.2000 im Kapitel 4.7.2 angeführt, beim_handle es sich um ein, wenn auch

selten begangenes Schitourengebiet. Ebenso wird nicht bestritten, dassder im
Winter von der__wenn auch selten - bestiegen wird.

Darüberhinaus hat der Österreichische Alpenverein mitSchreiben vom 30.05.2003 drei am

25.03.2003 aufgenommene Lichtbilder vorgelegt. Sie zeigen das.in Richtung.

_AUf einem der Lichtbilder ist eine Spur von Schitourengehern deutlich zu erkennen.

Damit ist der Bereich umde.-,nddas"ISSchitourengebiet anzusprechen.

Eine entsprechendeFeststell~ Kapitel 2.2.2.

Die Route der Pistengeräte führt - dies ist unbestritten - nach Verlassen der Abfahrt 40 durch das

~nd somit ein schitechnisch nicht erschlossenes Gebiet. Ziel der Fahrten ist es, bis

~ifahrern die Möglichkeit einzuräumen, unter anderem zu den nordwestexponierten

Hängen in das..- ein mit Aufstiegshilfen nicht erreichbares Schigelände - zu gelangen.



DiesesVordringen in einenunberührten Schiraum mittechnischen Einrichtungen (Pistengeräten)

stellt im Hinblick auf Lärm etc. - wenn auch eine befristete - Beeinträchtigung der Schutzgüter

.•Landschaftsbild" und "Erholungswert" dar. Dies hat auch der naturkundliche Amtssachverständige

in seiner Stellungnahme vom 06.08.2002, ZI. 4-5065, festgehalten, in der es

heißt:

"Grundsätzlich sind naturgemäß derartige hochalpine Freiräume auch letzte großflächige, von der

Natur geprägte Erholungsräume. Insbesondere für allfäiiige Schitourengeher, die die Ruhe und Ein

samkeit der freien Naturräume bevorzugen undgenießen wollen, ist durch die zu erwartende Lärm

belästigung durch die geplanten Transporte sowie eine Erhöhung der Schifahrerzahl auch eine Ab

minderung des Erholungswertes (fürdiese Gruppe von Erholungssuchenden) zu erwarten."

Wenn die Antragstellerin daher in ihrer Äußerung vom 28.05.2003Iapidarfesthält, eine Störung der

Schitourengeher sei nicht nachvollziehbar, deckt sich dies nicht mit den Beweisergebnissen.

Dass mit dem Betrieb der gegenständlichen Pistengeräte Lärm- und Geruchsbelästigungen ver

bunden sind, liegt in der Natur der Sache. Wie den Erläuternden Bemerkungen zur Novelle LGBI. Nr.

52/1990, zu entnehmen ist, sind diese negativen Auswirkungen der Grund für den Bewilligungstat

bestand des § 6 lit. j TNSchG 1997.

Auf den vom Alpenverein vorgelegten Lichtbildern (siehe oben) sind auchSpuren von Pistengeräten

deutlich zu erkennen.
Diese Umstände - das Vordringen in einenunberührten Schiraum mittechnischen Einrichtungen

(Pistengräten), verbunden mit Lärm- und Geruchsbelästigungen - ist als Beeinträchtigung der

Schutzgüter .Landschaftsbild" und "Erholungswert" zu qualifizieren. Dementsprechend lautet auch

die Feststellung im Kapitel 2.2.2.

Bereits in diesem Zusammenhang ist auchauf das Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention
von 1991 im Bereich Tourismus hinzuweisen. DiesesProtokoll ist in Österreich mitBGBI. 111 Nr.

230/2002 am 18.12.2002 in Kraft getreten.

Gemäß Art. 6 Abs. 3 haben die Vertragsparteien darauf zu achten, dass in den Gebieten mit starker

touristischer Nutzung ein ausgewogenes Verhältnis zwischen intensiven und extensiven Tourismus

formen angestrebt wird. Damitkommen in intensiv genutzten touristischen Gebieten den Schutz

gütern "Erholungswert" und .Landschattsbild" besondere Bedeutung zu. Auch diese internationale

Regelung stützt die im Kapitel 2.2.2 getroffenen Feststellungen.

3.4 Die Daten über Nächtigungszahlen, Anzahl der Liftanlagen, Förderkapazitäten und Pistenfläche sind

der allgemein zugänglichen Broschüre "Seilbahnen, Lifte in Tirol- Stand 01.12.2002", herausge

geben vom Amt der Tlroler Landesregierung, Abteilung Sport, sowie dem Kapitel "Tourismus in Tlrol"

der Landesstatistik entnommen. DieseZahlen dokumentieren, dassdasSchigebiet _ zu

den hochwertigsten und bestfrequentierten Schigroßräumen in Tirol sowie Österreich zählt.

In diesem Zusammenhang führt die Antragstellerin in ihrer Stellungnahme vom 28.05.2003 wörtlich

aus:

" ... Mit einerVielzahl von Anstrengungen sowiebeträchtlichen finanziellen Investitionen ist es ge
lungen, in_auch im April eine zufrieden stellende Auslastung zu erreichen. Dies ist in Öster-



reich erwiesenermaßen einzigartig undhängt ... die Auslastung von einerVielzahl von Faktoren ab,

wobei insbesondere auch die Möglichkeit des Skilaufs außerhalb der Pisten zählt. Dies ist gerade im

April von besonderer Bedeutung, da durch den Frost-Tauwechsel die Pisten, insbesondere in den

Vormittagsstunden, hart bzw. eisig sind und der Pistenskilauf daher wenig attraktiv ist. Die Möglich

keitvon VariantenskiJauf istdaher gerade zu dieserJahreszeit von besonderer Bedeutung undein

~esentlicher Baustein für einenflorierenden Tourismus, siehe Schreiben derGemeind~ des

Osterreichischen Alpenvereins vom 19.08.2003, Schreiben der Ski- und Snowboardsch~
20.08.2002, weiche kiar für eine Erteilung der Bewilligung Steliung beziehen...."

Ziel der Pistenfahrten ist, einer im Verhältnis zur Gesamtzahl kleinen Gruppe von Schifahrern Ab

fahrten abseits präparierter Pisten bei besonders günstigen Bedingungen zu ermöglichen. Mit Stand

Winter 2002 beläuft sich die Zahi der Fremdenbetten in der Gemeind'- auf 9.187 (Quelle:

"Tourismus in Tiroi" der Landesstatistik). Dass die Auslastung dieser h~nzahl von Fremden

betten von den gegenständlichen Pistenabfahrten abhängig ist, ist nicht nachvoliziehbar. Andere als

die im letzten Absatz des Kapitels 2.3 fonnulierten Interessen lassen sich daher nicht feststelien.

4. Rechtliche Beurteilung:

4.1 Gemäß § 61it. j TNSchG 1997 bedarf die Verwendunq von Kraftfahrzeugen außerhalb von Verkehrs

flächen und eingefriedeten bebauten Grundstücken außerhalb geschlossener Ortschaften einer

naturschutzrechtlichen Bewilligung.

Das gegenständliche Vorhaben bedarf daher einer naturschutzrechUichen Bewiiligung. Die

Ausnahmetatbestände des § 6 iit. j Zif. 1 bis I TNSchG 1997 sind im gegenständlichen Fail irrele

vant.

4.2 Gemäß Art. 6 Abs. 3 des seit 18.12.2002 geltenden Protokoiis zur Durchführung der Alpenkonven

tion von 1991 im Bereich Tourismus, BGBI. i11 Nr. 230/2002, haben die Vertragsparteien darauf zu

achten, dassin einem Gebiet mitstarkertouristischer Nutzung ein ausgewogenes Verhältnis

zwischen intensiven und extensiven Tourismusformen angestrebt wird. Ohne im Einzelnen die Frage

nach der direkten Anwendbarkeit zu erörtern, ist die Naturschutzbehörde im Naturschutzverfahren

zu einer völkerrechtskonformen Auslegung verpflichtet (vgl. Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Werner

Schröder, Die Umsetzung der Alpenkonvention aus Sicht des Völkerrechts, des Österreichischen

Rechts und des Europarechts, S. 10). Das sChigeb.ie~zählt zu den hochwertigsten und

bestfrequentierten Schigroßräumen in liroi sowie Osterreich (vgl. Kapitel 2.3). Bei Vorhaben, die

über den bestehenden Schigroßraum hinausgehen und unberührte Bereiche betreffen, ist daher die

genannten Norm jedenfaiis im Rahmen der Auslegung zu beachten und heranzuziehen.

4.3 Gemäß § 27 Abs. 1 lit. a und b TNSchG 1997 darf ein Vorhaben nach § 6 TNSchG 1997 nur be

willigt werden, wenn das Vorhaben, für das die Bewiiiigung beantragt wird, die Interessen des Natur

schutzes nach § 1 Abs. 1 TNSchG 1997 nicht beeinträchtigt, oder wenn andere öffentliche Interes

sen an der Erteiiung der Bewilligung die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 TNSchG

1997 überwiegen.

Gemäß § 27 Abs. 6 TNSchG 1997 ist eine BeWilligungzu versagen, wenn eine Voraussetzung für

die Erteilung nicht vorliegt.



Die Durchführung der beantragten Pistenfahrten hat - wenn auch befristete - Beeinträchtigungen

der Schutzgüter .Landschaftsbild" (vgl. § 1 Abs. 1 lit. a TNSchG 1997) und .Erholunqswert" (§ 1 Abs.

1 lit. b TNSchG 1997) zur Folge. Die Bewiiligungsvoraussetzung des § 27 Abs. 1 iit. a TNSchG 1997

ist damit nicht erfüllt.

Die Naturschutzbehörde hat folgiich eine interessensabwägung im Sinne des § 27 Abs. 1 lit. b

TNSchG 1997 durchzuführen. Es sind dabei die durch das Vorhaben hervorgerufenen Beeinträchti

gungen den mitder Verwirklichung diesesVorhabens verbundenen öffentlichen Interessen gegen

über zu stellen und abzuwägen.

Die mitden beantragten Fahrtenmit Pistengeräten verbundenen Beeinträchtigungen sind insbe

sondere im Hinbiick auf die internationale Verpfiichtung auf Grund der Alpenkonvention jedenfails ais

nicht geringfügig einzustufen. Dem gegenüber erblickt die Behörde in der Verwirklichung des bean

tragten Vorhabens unter Berücksichtigung des bereits bestehenden Schigebiets"kein

öffentliches Interesse.

Der Bewiiligungstatbestand des § 27 Abs. 1 lit. b TNSchG 1997 ist ebenfails nicht erfüill. Gemäß §
27 Abs. 6 TNSchG 1997 ist daher die beantragte Bewiiligung zu versagen.

4.5 Der Berufung des Landesumweltanwaltes war daher Folge zu geben und der erstinstanzliehe

Spruch im Sinneder obigen Ausführungen abzuändern.


